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1. Warum Honorarärzte im Krankenhaus sozialversicherungs-
pflichtig sind 

Ärzte, die in einem Krankenhaus als Honorarärzte tätig sind, können in dieser Tätigkeit 
nicht als Selbstständige angesehen werden. Sie gelten vielmehr als Beschäftigte des 
Krankenhauses und sind damit sozialversicherungspflichtig. 
Hintergrund 
Eine Ärztin war wiederholt im Tag- und Bereitschaftsdienst und überwiegend im OP eines 
Krankenhauses als Honorarärztin tätig. Sie nutzte bei ihrer Tätigkeit ganz überwiegend 
personelle und sachliche Ressourcen des Krankenhauses. Die Ärztin war ebenso wie die 
beim Krankenhaus angestellten Ärzte vollständig in den Betriebsablauf eingegliedert. 
Entscheidung 
Das Bundessozialgericht entschied, dass die Ärztin sozialversicherungspflichtig angestellt 
war. Entscheidend für die Bewertung der Sozialversicherungspflicht ist, ob die Betroffe-
nen weisungsgebunden bzw. in eine Arbeitsorganisation eingegliedert sind. Letzteres ist 
bei Ärzten in einem Krankenhaus regelmäßig gegeben, weil dort ein hoher Grad der Or-
ganisation herrscht, auf die die Betroffenen keinen eigenen, unternehmerischen Einfluss 
haben. So sind Anästhesisten – wie die Ärztin im vorliegenden Fall – bei einer Operation 
in der Regel Teil eines Teams, das arbeitsteilig unter der Leitung eines Verantwortlichen 
zusammenarbeiten muss. 
Unternehmerische Entscheidungsspielräume gibt es bei einer Tätigkeit als Honorararzt 
im Krankenhaus regelmäßig nicht. Die Honorarhöhe ist nur eines von vielen in der Ge-
samtwürdigung zu berücksichtigenden Indizien und war vorliegend nicht ausschlagge-
bend. 
 
2. Unterbringung eines Angehörigen in einem Pflegeheim: Wer 

darf die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
in Anspruch nehmen? 

Wer in einem Pflegeheim wohnt, kann grundsätzlich die Steuerermäßigung für haus-
haltsnahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist jedoch, dass er die 
Aufwendungen wegen der eigenen Unterbringung oder Pflege selbst trägt. Einem An-
gehörigen, der die Kosten übernimmt, steht die Steuerermäßigung deshalb nicht zu. 
Hintergrund 
Der Kläger hatte die Aufwendungen seiner Mutter M für deren Aufenthalt in einer Seni-
orenresidenz übernommen, die ein 1-Bett-Zimmer bewohnt. Der Kläger beantragte für 
die ihm von der Seniorenresidenz in Rechnung gestellten Kosten die Steuerermäßigung 
nach § 35a EStG für haushaltsnahe Dienstleistungen. Das Finanzamt und auch das Finanz-
gericht lehnten dies jedoch ab. Zum einen waren die von M bewohnten Räumlichkeiten 

für eine eigenständige Haushaltsführung nicht geeignet und stellten daher keinen eige-
nen Haushalt dar. Zum anderen lagen die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung 
nicht vor, da es wegen der Zahlungen durch den Kläger statt durch M an eigenen Leistun-
gen der M fehlte. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof schloss sich dem Finanzgerichtsurteil an und wies die Revision des 
Klägers zurück. Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich u. a. für die Inanspruch-
nahme von haushaltsnahen Dienstleistungen um 20 %, höchstens 4.000 EUR, der Auf-
wendungen eines Steuerpflichtigen. Das gilt auch für die Inanspruchnahme von Pflege- 
und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen 
der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen, soweit darin 
Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt ver-
gleichbar sind. 
Diese Steuerermäßigung steht jedoch nur dem Steuerpflichtigen zu, dem die Aufwendun-
gen wegen seiner eigenen Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege ent-
standen sind. Steuerpflichtiger ist die in einem Heim untergebrachte oder gepflegte Per-
son, also der Leistungsempfänger. Andere Personen, die die Kosten für die Unterbringung 
oder Pflege tragen, können die Steuerermäßigung daher nicht beanspruchen. Folglich 
kam ein Abzug der vom Kläger geltend gemachten Kosten nicht in Betracht. 
 
3. Warum Pflegekräfte in stationären Pflegeeinrichtungen nicht 

selbstständig tätig sind 
Sind Pflegekräfte als Honorarpflegekräfte in stationären Pflegeeinrichtungen tätig, sind 
sie in dieser Tätigkeit regelmäßig nicht als Selbstständige anzusehen. Vielmehr unter-
liegen sie als Beschäftigte der Sozialversicherungspflicht. 
Hintergrund 
Die Pflegefachkraft war bei einem Pflegeheim als sog. Honorarpflegekraft auf selbststän-
diger Basis beschäftigt. Sie hatte ihre Arbeitskraft vollständig eingegliedert in einem frem-
den Betriebsablauf eingesetzt – ebenso wie andere bei dem Pflegeheim angestellte Pfle-
gefachkräfte. Darüber hinaus war sie nicht unternehmerisch tätig. 
Entscheidung 
Das Bundessozialgericht kam zu dem Ergebnis, dass die Pflegekraft nicht selbstständig 
tätig war. Zur Begründung führten die Richter aus: Pflegekräfte sind in der Regel in die 
Organisations- und Weisungsstruktur der stationären Pflegeeinrichtung eingebunden. 
Unternehmerische Freiheiten sind bei der konkreten Tätigkeit in einer stationären Pfle-
geeinrichtung kaum denkbar. 
Eine Selbstständigkeit kann nur im Ausnahmefall angenommen werden. Dafür müssen 
jedoch gewichtige Indizien sprechen. Nicht ausreichend sind bloße Freiräume bei der Auf-
gabenerledigung, z. B. ein Auswahlrecht der zu pflegenden Personen oder bei der Reihen-
folge der einzelnen Pflegemaßnahmen. 
Der Mangel an Pflegefachkräften ändert an dieser Beurteilung nichts. Die sozialrechtli-
chen Regelungen zur Versicherungs- und Beitragspflicht sind auch in Mangelberufen zu 
beachten und dürfen nicht zugunsten einer Steigerung der Attraktivität des Berufs durch 
eine von Sozialversicherungsbeiträgen entlasteten und deshalb höheren Entlohnung 
missachtet werden. 
 
4. Vorsteuerabzug: Rechnungsaussteller und leistender Unter-

nehmer müssen identisch sein 
Ein Abzug der Vorsteuer ist nur dann möglich, wenn Rechnungsaussteller und leistender 
Unternehmer identisch sind. Damit soll eine Verbindung zwischen einer bestimmten 
wirtschaftlichen Transaktion und dem Rechnungsaussteller hergestellt und Umsatz-
steuerbetrug vorgebeugt werden. 
Hintergrund 
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X erzielte steuerpflichtige Umsätze aus dem Vertrieb von Hard- und Software. Für 2008 
machte er den Vorsteuerabzug aus dem Erwerb von Elektronikartikeln von 2 Firmen, T 
und F, geltend. Die Ware wurde X durch die A-AG angeboten und von ihm entweder bei 
A abgeholt oder direkt von A an seine Abnehmer gesandt. X hatte dabei ausschließlich 
Kontakt mit Angestellten der A bzw. einem Herrn K, der sich ihm gegenüber als Handels-
vertreter der A ausgab. 
Im Mai 2008 erwarb eine unter gefälschtem Ausweis aufgetretene Person die Geschäfts-
anteile der beiden Firmen und verlegte den Sitz nach Berlin. Unter der in den Rechnungen 
angegebenen Anschrift der Firmen in Berlin befand sich ein Büroservice-Center, in dem 
den Firmen lediglich Ablagefächer bzw. -container zur Verfügung standen. 
Das Finanzamt versagte X den Vorsteuerabzug aus den angeblichen Lieferungen der T und 
F. Dem folgte das Finanzgericht. Die unstreitig an X erfolgten Lieferungen wurden nicht 
von den angegebenen Rechnungsausstellern T und F, sondern von A ausgeführt. Unge-
achtet der Mitteilung der Steuernummern für T und F durch K und der Handelsregister-
auszüge konnte X nicht annehmen, dass K im Auftrag von T und F als Lieferanten handelte. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass dem X der geltend gemachte Vorsteueranspruch 
nicht zustand. Zur Begründung führten die Richter aus: Die zum Vorsteuerabzug berech-
tigende Rechnung muss insbesondere Angaben über den leistenden Unternehmer ent-
halten. Der Vorsteuerabzug ist damit nur zulässig, wenn Rechnungsaussteller und leisten-
der Unternehmer identisch sind. Die Identität von leistendem Unternehmer und Rech-
nungsaussteller ermöglicht es der Steuerverwaltung, die Entrichtung der geschuldeten 
Umsatzsteuer und das Bestehen des Vorsteueranspruchs zu kontrollieren. 
Die notwendige Identität zwischen leistendem Unternehmer und Rechnungsaussteller 
war im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die fraglichen Lieferungen wurden nicht von den 
Rechnungsausstellern T und F, sondern von A ausgeführt. Denn X hatte ausschließlich 
Kontakt mit K, der sich gegenüber X als Handelsvertreter der A ausgegeben hatte. Die 
Lieferungen wurden demnach von A und nicht von T bzw. F ausgeführt. Es fehlte an der 
notwendigen Verbindung zwischen den Lieferungen und den Rechnungsausstellern. 
Der Vorsteuerabzug konnte X auch nicht im Billigkeitsverfahren gewährt werden. Voraus-
setzung dafür ist, dass der begehrende Unternehmer gutgläubig war und alle Maßnah-
men ergriffen hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um sich von 
der Richtigkeit der Angaben in der Rechnung zu überzeugen, und wenn außerdem seine 
Beteiligung an einem Betrug ausgeschlossen ist. Im Streitfall fehlte es an einer Grundlage 
für einen derartigen Vertrauensschutz. Denn X kannte den Umstand, dass Lieferanten 
nicht die Rechnungsaussteller T und F waren, sondern A. 
 
5. Wer steuerlich unzuverlässig ist, bekommt keine Umsatzsteu-

ernummer 
Wurden in der Vergangenheit steuerliche Pflichten in erheblichem Maße verletzt, darf 
das Finanzamt die Erteilung einer Steuernummer für Umsatzsteuerzwecke versagen. 
Das gilt insbesondere dann, wenn Anhaltspunkte für eine beabsichtigte betrügerische 
Verwendung bestehen. 
Hintergrund 
Der Antragsteller war u. a. als Software-Entwickler tätig. Dieser Tätigkeit ging er zum Teil 
als Geschäftsführer von Handelsgesellschaften und zum Teil einzelunternehmerisch nach. 
Für das Jahr 2013 hatte er keine Umsatzsteuererklärung abgegeben. Die im Schätzungs-
wege festgesetzte Umsatzsteuer wurde nicht beglichen. In der Folgezeit wurden weitere 
einzelunternehmerische Tätigkeiten an- und wieder abgemeldet, Steuererklärungen teil-
weise nicht eingereicht und Steuernachforderungen nicht pünktlich bezahlt. 
Am 3.7.2018 reichte der Antragsteller einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung we-
gen der Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit beim Finanzamt ein. Darin erklärte er, 
seit dem 1.3.2018 als Unternehmensberater tätig zu sein. Er erwartete im Jahr 2018 Um-
sätze in Höhe von 10.000 EUR. Mit Bescheid vom 31.10.2018 versagte das Finanzamt dem 
Antragsteller eine Steuernummer für umsatzsteuerliche Zwecke. Zu diesem Zeitpunkt 
war ein Betrag in Höhe von rund 50.000 EUR offen und fällig. Dieser setzte sich ausschließ-
lich aus Einkommensteuer, Maßstabsteuern und Nebenleistungen zusammen. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht und entschied, dass der Antragsteller keinen 
Anspruch auf Erteilung einer Umsatzsteuernummer hat. Steuerpflichtige, die ernsthaft 
erklären, ein selbstständiges gewerbliches oder berufliches Tätigkeitwerden zu beabsich-
tigen, haben zwar Anspruch auf Erteilung einer Steuernummer für Umsatzsteuerzwecke. 
Das gilt allerdings nicht, wenn objektive Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Steuer-
pflichtige eine ihm zugeteilte Steuernummer für Umsatzsteuer-zwecke in betrügerischer 
Weise verwenden wird. Nach den Feststellungen des Gerichts verletzte der Antragsteller 
in der Vergangenheit seine steuerlichen Pflichten in erheblichem Maße. 
Dem Finanzamt standen nach Ansicht des Finanzgerichts auch keine anderen Mittel zur 
Verfügung, um den Ausfall von Umsatzsteuerforderungen zu verhindern. Da die vom An-
tragsteller angestrebte Tätigkeit kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung darstellte, 
konnte das Finanzamt kein Gewerbeuntersagungsverfahren mit Aussicht auf Erfolg anre-
gen. Die Anordnung einer Sicherheitsleistung käme nur dann in Betracht, wenn der An-
tragsteller Umsatzsteuervergütungen anmelden sollte. 
 
6. Krankheitskosten: Wer auf die Erstattung verzichtet, geht steu-

erlich leer aus 
Trägt ein Steuerpflichtiger seine Krankheitskosten selbst, um eine Beitragsrückerstat-
tung von seiner privaten Krankenkasse zu erhalten, kann er diese Aufwendungen nicht 
als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend machen. Es fehlt an der Zwangsläu-
figkeit. 
Hintergrund 
Dem Kläger entstanden Krankheitskosten. Um in den Genuss einer Beitragsrückerstat-
tung zu kommen, machte er diese jedoch gegenüber seiner Krankenkasse nicht geltend, 

sondern trug sie selbst. Die selbst getragenen Krankheitskosten erkannte das Finanzamt 
jedoch nicht als außergewöhnliche Belastungen an. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht und entschied, dass der Verzicht des Klägers 
auf die Erstattung der von ihm getragenen Aufwendungen für Krankheitskosten die 
Zwangsläufigkeit der Auf-wendungen entfallen ließ. Dies galt selbst dann, wenn dieser 
Verzicht aufgrund der hierdurch bedingten Beitragsrückerstattung von Krankenkassen-
beiträgen wirtschaftlich für ihn vorteilhaft war. Denn der wirtschaftliche Vorteil, der 
durch den Verzicht entstand, führte nicht zu einer Unzumutbarkeit der Geltendmachung 
der Ersatzansprüche gegen die Krankenkasse. 
Kann sich ein Steuerpflichtiger durch Rückgriff gegen seinen Versicherer schadlos halten, 
erscheint ei-ne Abwälzung seiner Kosten auf die Allgemeinheit als nicht gerechtfertigt. 
Denn Ziel der gesetzlichen Regelung ist es nicht, dem Steuerpflichtigen die Inanspruch-
nahme seiner Versicherung zu ersparen, wenn dies für ihn zu einer Reduzierung der Ver-
sicherungsprämien durch eine Beitragsrückerstattung führt. 
 
7. Kann bei der teilweisen Veräußerung einer Arztpraxis der Ge-

winn ermäßigt besteuert werden? 
Wird ein Teil einer Arztpraxis verkauft, kommt grundsätzlich für den Veräußerungsge-
winn eine ermäßigte Besteuerung in Betracht. Dabei müssen jedoch bestimmte Punkte 
beachtet werden. Welche das sind, stellt das Finanzgericht München in seinem Urteil 
dar. 
Hintergrund 
Die Klägerin war als Ärztin selbstständig tätig. Zusammen mit einem weiteren Berufsträ-
ger betrieb sie eine Praxisgemeinschaft mit jeweils eigener Arztpraxis in der Rechtsform 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) mit jeweils hälftiger Beteiligung. Die Klägerin 
war zusätzlich als Prüfärztin für Medikamentenstudien (Testung von noch nicht zugelas-
senen Medikamenten) selbstständig tätig (Prüfarzttätigkeit). Über die GbR erfolgte der 
wirtschaftliche Betrieb der beiden Arztpraxen, insbesondere die Anmietung und Einrich-
tung der Praxisräume sowie die Einstellung des Personals. 
Im Streitjahr veräußerte die Klägerin ihre Arztpraxis und ihren Anteil an der GbR an einen 
Berufskollegen, der die bisherige Gemeinschaftspraxis fortführte. Die Prüfarzttätigkeit 
der Klägerin war von den Regelungen des Veräußerungsvertrags ausdrücklich ausgenom-
men. Nach dem Verkauf erzielte die Klägerin Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 
aus in der vom Erwerber weitergeführten Praxis als angestellte Ärztin sowie Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit aus ihrer weiterhin in den Räumlichkeiten der GbR ausgeübten 
Prüfarzttätigkeit. 
In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erklärte die Klägerin u.a. aus der 
Veräußerung ihrer Praxis einen Veräußerungsgewinn. Dieser sollte ermäßigt besteuert 
werden. Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, dass der Veräußerungsgewinn als laufen-
der Gewinn zu besteuern ist. Insbesondere lag kein eigener und entsprechend steuerlich 
begünstigt veräußerbarer Teilbetrieb vor. 
Entscheidung 
Die zulässige Klage wies das Finanzgericht als unbegründet zurück, da die vorliegende 
Veräußerung nicht die Tatbestandsvoraussetzungen der Veräußerung eines Vermögens 
in Gestalt eines ganzen Betriebes erfüllt. Die Klägerin hatte nicht ihre gesamte freiberuf-
liche Tätigkeit in vollem Umfang aufgegeben. Vielmehr nahm sie die von ihr ausgeübte 
Prüfarzttätigkeit im Veräußerungsvertrag ausdrücklich aus und behielt sich deren weitere 
Ausübung vor. 
Die von der Klägerin nicht aufgegebene Prüfarzttätigkeit war nach der Überzeugung des 
Gerichts nicht unwesentlich. Aus der von der Klägerin über den Verkaufszeitpunkt hinaus 
fortgeführten Prüfarzttätigkeit erzielte sie deutlich mehr als 10 % ihrer jeweiligen Jahres-
einnahmen. 
Die Veräußerung und Übertragung der Praxis durch die Klägerin erfüllt auch nicht die Tat-
bestandsvoraussetzungen für eine lediglich ermäßigt zu besteuernde Veräußerung eines 
Teilbetriebs. Eine solche Teilpraxisveräußerung bzw. -aufgabe setzt einen mit einer ge-
wissen Selbstständigkeit ausgestatteten, organisatorisch in sich geschlossenen und für 
sich lebensfähigen Teil der Gesamtpraxis voraus. Dabei kann die erforderliche Selbststän-
digkeit nur dann angenommen werden, wenn sich die freiberufliche Arbeit entweder auf 
wesensmäßig verschiedene Tätigkeiten in den Teilpraxen mit zugehörigen unterschiedli-
chen Patientenkreisen erstreckt oder bei gleichartiger Tätigkeit in den Teilpraxen in von-
einander getrennten örtlich abgegrenzten Bereichen ausgeübt wird. 
Übt ein Freiberufler 2 wesensmäßig verschiedene Tätigkeiten aus, setzt die Annahme 
zweier Teilpraxen das Vorliegen einer gewissen organisatorischen Verselbständigung der 
verschiedenen Praxisteile voraus. Ob ein Betriebs- bzw. Praxisteil die für die Annahme 
eines Teilbetriebs erforderliche Selbstständigkeit besitzt, ist nach dem Gesamtbild der 
Verhältnisse beim Veräußerer zu entscheiden. Bei dieser Gesamtwürdigung sind die von 
der Rechtsprechung herausgearbeiteten Abgrenzungsmerkmale – z. B. räumliche Tren-
nung vom Hauptbetrieb, eigener Wirkungskreis, gesonderte Buchführung, eigenes Perso-
nal, eigene Verwaltung usw. – zu beachten. Diese Merkmale brauchen zwar nicht sämtlich 
vorzuliegen, der Teilbetrieb erfordert allerdings eine gewisse Selbstständigkeit gegen-
über dem Hauptbetrieb. 
Die von der Klägerin in der Praxis der Klägerin ausgeübte Tätigkeit als Ärztin erfüllte nach 
der Überzeugung des Gerichts nicht diese Voraussetzungen für einen entsprechenden 
Teilbetrieb. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Veräußerungsvertrags bestanden nicht 2 
von der Klägerin im Rahmen ihrer gesamten selbstständigen Arbeit betriebene Teilpra-
xen. Zwar handelt es sich bei den beiden Tätigkeiten der Klägerin um 2 wesensmäßig ver-
schiedene Tätigkeiten. Diese beiden Tätigkeiten betrafen auch jeweils unterschiedliche 
Patientenkreise, zum einen die Patienten der Praxis und zum anderen die Studienauftrag-
geber. Es wurden jedoch im Hinblick auf die Zuordnung der Betriebsausgaben Artpraxis 
und Prüfarztpraxis keine getrennten Gewinnermittlungen durchgeführt. Auch gab es 
keine Hinweise, die für eine organisatorische Selbstständigkeit der beiden Teilbereiche 
sprachen. 



 
 
8. Vorsteuervergütungsantrag: Darf statt der Rechnungsnummer 

eine Referenznummer angegeben werden? 
Welche Angaben muss ein Steuerpflichtiger in einem Vorsteuervergütungsantrag zur 
Nummer der Rechnung machen? Ist damit die Rechnungsnummer gemeint? Oder ge-
nügt eine Referenznummer? Diese Fragen muss der Europäische Gerichtshof nun klä-
ren. 
Hintergrund 
Die Klägerin ist eine österreichische Spedition. Sie übermittelte dem Bundeszentralamt 
für Steuern einen Vorsteuervergütungsantrag über das von der österreichischen Finanz-
verwaltung eingerichtete Portal elektronisch. Dem Antrag lagen Rechnungen über die Lie-
ferung von Kraftstoffen, aus denen die Klägerin den Vorsteuerabzug geltend machte, zu-
grunde. In der amtlichen Anlage zum Antrag ist zu den Rechnungen in der Spalte "Beleg-
Nr." nicht die in der jeweiligen Rechnung aufgeführte Rechnungsnummer, sondern eine 
jeweils in der Rechnung ausgewiesene und in der Buchhaltung der Klägerin er-fasste Re-
ferenznummer eingetragen. 
Das Bundeszentralamt für Steuern lehnte die Vergütung ab. Seiner Ansicht nach ent-
sprach der Antrag nicht den gesetzlichen Anforderungen, weil nicht die auf den Rechnun-
gen angegebenen Rechnungsnummern eingetragen wurden. 
Das Finanzgericht gab der Klage statt, weil es die Angabe der Referenznummern für aus-
reichend hielt. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof setzte das Revisionsverfahren aus und legte die Sache dem Europä-
ischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor. Dieser muss nun insbesondere folgende 
Fragen klären: 
Genügt in einem Vorsteuervergütungsantrag, in dem u.a. die Nummer der Rechnung an-
zugeben ist, die Angabe der Referenznummer, die neben der Rechnungsnummer auf dem 
Rechnungsbeleg ausgewiesen ist? 
Falls nein, gilt ein Erstattungsantrag, in dem statt der Rechnungsnummer die Referenz-
nummer angegeben ist, als formell vollständig und damit als fristwahrend vorgelegt? 
 
9. Yoga und Meditation kann berufliche Weiterbildung sein 
Unter bestimmten Voraussetzungen hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf Bildungsur-
laub. Das kann nach einem neuen Urteil aus Berlin auch ein Yogakurs sein. 
Hintergrund 
Ein Arbeitnehmer belegte einen von der Volkshochschule angebotenen 5-tägigen Kurs 
"Yoga I – erfolgreich und entspannt im Beruf mit Yoga und Meditation". Diesen wollte der 
Arbeitnehmer als Bildungsurlaub anerkannt bekommen. 
Entscheidung 
Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts erfüllte der Kurs die Voraussetzungen gem. § 1 
Berliner Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG). Es reichte aus, dass eine Veranstaltung entweder 
der politischen Bildung oder der beruflichen Weiterbildung diente. 
Denn der Begriff der beruflichen Weiterbildung war nach der Gesetzesbegründung weit 
zu verstehen. Danach sollten insbesondere Anpassungsfähigkeit und Selbstbehauptung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unter den Bedingungen fortwährenden und 
sich beschleunigenden technischen und sozialen Wandels gefördert werden. Diese Vo-
raussetzungen konnte auch ein Yogakurs mit einem geeigneten didaktischen Konzept er-
füllen. 
 
10. Schwerbehinderte Bewerber müssen nicht zwingend zum Vor-

stellungsgespräch eingeladen werden 
Grundsätzlich sind zwar öffentliche Arbeitgeber verpflichtet, schwerbehinderte Bewer-
ber zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Jedoch gibt es bei sog. gestuften Ausschrei-
bungsverfahren eine Ausnahme, wie ein Urteil aus Schleswig-Holstein zeigt. 
Hintergrund 
Der öffentliche Arbeitgeber besetzte in dem gestuften Ausschreibungsverfahren alle in-
tern wie extern ausgeschriebenen Stellen mit internen Bewerbern. Die Klägerin war eine 
externe Bewerberin, die einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt ist. Ohne zu 
einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, erhielt sie eine Absage auf ihre Be-
werbung. Deshalb klagte sie vor Gericht auf eine Entschädigung in Höhe von 5 Monatsge-
hältern. Der Umstand, dass sie nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden sei, 
hielt sie für ein hinreichendes Indiz für eine Diskriminierung. 
Der Beklagte erachtete seine Praxis, externe Bewerber prinzipiell und unabhängig von 
einer Schwerbehinderung nicht einzuladen, als rechtmäßig. Durch die Berücksichtigung 
interner Bewerber in dem gestuften Ausschreibungsverfahren sei das Indiz einer Benach-
teiligung widerlegt. 
Entscheidung 
Das Landesarbeitsgericht schloss sich der Auffassung des beklagten Arbeitgebers an. 
Denn allein die Tatsache, dass der Arbeitgeber die Bewerberin nicht zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen hatte, konnte kein Indiz für eine Diskriminierung wegen ihrer Schwer-
behinderteneigenschaft darstellen. Vielmehr hatte die schwerbehinderte Bewerberin die 
formale Voraussetzung als interne Bewerberin nicht er-füllt. Darüber hinaus bestand eine 
Einladungspflicht von externen schwerbehinderten Bewerbern in einem internen Bewer-
bungsverfahren gerade nicht. Die nicht erfolgte Einladung war letztlich als Indiz für eine 
Diskriminierung ungeeignet. 
Weiterhin waren die Richter überzeugt, dass die Einladung zum Vorstellungsgespräch nur 
deshalb ausgeblieben war, weil es sich um eine externe Bewerbung gehandelt hatte. Die 
klagende Bewerberin wurde also – wie alle anderen externen Bewerber übrigens auch – 
nur aus diesem Grund nicht eingeladen. Die Schwerbehinderung war nicht ursächlich da-
für, die Bewerberin nicht zum Gespräch einzuladen. Die von der Klägerin geforderte Ent-
schädigung lehnte das Gericht deshalb ab. 
 
 

11. Ist die Tätigkeit eines Heileurythmisten gewerblich? 
Wurde zwischen dem Berufsverband der Heileurythmisten und einer gesetzlichen Kran-
kenkasse ein Integrierter Versorgungsvertrag nach § 140a ff. SGB V abgeschlossen, 
spricht dies dafür, dass die Tätigkeit des Heileurythmisten freiberuflich und nicht ge-
werblich ist. 
Hintergrund 
Die Klägerin K war als Heileurythmistin selbstständig tätig und Mitglied des Berufsverban-
des Heileurythmie e.V. Anfang 2006 schlossen 12 gesetzliche Krankenkassen mit den Be-
rufsverbänden der anthroposophischen Heilkunst, zu denen der Berufsverband der K ge-
hört, Verträge zur Durchführung Int-grierter Versorgung mit Anthroposophischer Medizin 
auf der Grundlage der §§ 140a ff. SGB V (sog. IV-Verträge). Danach übernehmen die Kas-
sen die Kosten für ärztlich verordnete und durch anerkannte Therapeuten erbrachte Leis-
tungen der Heileurythmie nach bestimmten Gebührensätzen. 
Das Finanzamt sah die Tätigkeit der K als gewerblich an. Da K keine Gewerbesteuererklä-
rung abgegeben hatte, erließ das Finanzamt einen Gewerbesteuermessbescheid auf der 
Grundlage einer Schätzung. Die Klage der K vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. 
Entscheidung 
Vor dem Bundesfinanzhof hatte K jedoch Erfolg. Dieser entschied, dass die Tätigkeit als 
Heileurythmistin der Tätigkeit des Katalogberufs des Krankengymnasten bzw. Physiothe-
rapeuten ähnlich war und sie deshalb eine freiberufliche Tätigkeit ausübte. 
Ein ähnlicher Beruf liegt vor, wenn er in wesentlichen Punkten mit einem der Katalogbe-
rufe vergleichbar ist. Dazu gehört die Vergleichbarkeit sowohl der Ausbildung als auch der 
ausgeübten beruflichen Tätigkeit. Erfordert der Katalogberuf eine Erlaubnis, muss für die 
Ausübung des ähnlichen Berufs ebenfalls eine solche erforderlich sein. 
Die Heileurythmie gehört zu den Versorgungsinhalten der anthroposophischen Medizin, 
fällt also unter den Begriff der Heilkunst. Deshalb ist die Tätigkeit eines Heileurythmisten 
mit der eines Krankengymnasten vergleichbar. Die Ausbildung zum Heileurythmisten ist 
zwar nicht staatlich geregelt. Dem Ziel, eine fachgerechte Berufsausübung zu gewährleis-
ten, dienen jedoch auch die Regelungen in den sog. IV-Verträgen. Diese stellen hohe An-
forderungen an die Qualifikation des Erbringers der Heilleistung. Die Ausbildung und Eig-
nung des Therapeuten müssen durch den Berufsverband überprüft und anerkannt sein. 
Aufgrund dessen kam der Bundesfinanzhof zu dem Ergebnis, dass die Zulassung der K 
durch den Berufsverband zur Erbringung von Leistungen der Anthroposophischen Medi-
zin auf der Grundlage sog. IV-Verträge für das Vorliegen einer dem Katalogberuf ähnli-
chen Tätigkeit sprach. 


